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 Veröffentlicht am 23.02.1982

Norm

ABGB §1447 E

ZPO §503 Z4 E4c15

Rechtssatz

Ob die Unmöglichkeit der Leistung als eine dauernde (endgültige) anzusehen ist, ist zum Teil reine Tatfrage, zum Teil

aber auch ein Wertungsproblem.
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